
An den Schlufß gestellt se1 Luthers Auslegung VO  3 1128 »Selig sind,die Gottes Wort hören und bewahren « S1e 1sSt ihm ZUuU verwunderten Lob-
gebet ber das Hören des Wortes geraten: »„Lieber ( Ott, du sprichst durch
deinen lieben Sohn die selig, dein Wort hören. Wieviel billiger ware CS,dafß WITr dich, ew1ger barmherziger Vater, ohn Unterlaß mıit tröhlichem
Herzen selig priesen, dir dankten und lobten, dafß du dich freundlich, Javäterlich u11s Ad1INe Würmlein erzeigest und mi1t uns VO  3 der größtenun! höchsten Sach, nämlich VO ew1gen Leben und Seligkeit redest.
Gleichwohl unterlä{ßst du nicht, uUu11Ss freundlich locken C deinen
Sohn, dein Wort hören, da pricht Selig sind USW, als könntest du
uU1L1l1S5SCcC1ICS Gehörs nicht entbehren und WIIT, die WITr Erde und SC sind,nicht viel tausendmal mehr deines seligen Worts bedürften. wWw1e uUus-
sprechlich groß und wundersam 1st deine Güte und Geduld Wiederum ach
und weh ber die Undankbarkeit und Starblindheit derer, die dein Wort
nicht allein nicht hören wollen, sondern auch mutwilliglich verachten,
verfolgen und Ästern.«

Prot Dr Martin Brecht, Schreiberstr. 2  J 4400 Üünster

SBCHEF  3 UN IRCHENEINEINHEI

Von Ulrich Kühn

der Frage der Rechtfertigung zerbrach 1m Jahrhundert die Einheit der
abendländischen Kirche. „»Auf diesem Artikel stehet alles, das WITr wider
den apst, Teufel und Welt lehren und leben «! ESs handelt sich den
»articulus tantıs et cadentis ecclesiae«, der also nicht e1n beliebiger, SOIMN-
dern der zentrale und grundlegende Artikel kirchlicher Lehre und auch
kirchlicher Einheit 1St vgl VII) Das Tridentinum reaglerte mıiıt einem
Paket Von Verurteilungen, 1n denen die Kirchentrennung festgeschrie-ben wurde.

Bereits 1n der Frühzeit der Reformation verband sich der Protest 1n Sa-
chen Rechtfertigung allerdings mıit der auch theologischen Bestreitung des
päpstlichen Anspruchs 1n der rche? die ZUT Qualifizierung des Papstes

| Luther: Schmalkaldische Artikel, 1n BSLK 416,3
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als Antichrist führte® DIie ekklesiologische Problematik tand auf katholi-
scher Seite weni1ger eine definitive dogmatische, als viel eher die prakti-
sche Antwort HTO. den Machtanspruch oOMms Hıer ist das ekklesiologi-
sche Problem erst 1mM I Jahrhundert als auch theologisch-dogmatisches in
den Vordergrund Es 1sSt Izusammen mı1t der rage ach Amt und
Sakramenten)| das dominierende Thema 1n der ökumenischen Besinnung
des Jahrhunderts, 1n der CS eher zögerlich einer Behandlung auch der
Rechtfertigungslehre kam

Im folgenden betassen WITr u11ls zunächst 1ın Zzwel Abschnitten mi1t dem
tan!ı des ökumenischen Dialogs DA Rechttertigungslehre. In einem drit
ten Abschnitt fragen WI1Tr dann, ob und 1n welchem Sinne die ekklesiologi-
schen Differenzen zwischen den Kirchen sachlich mi1ıt dem Rechttferti-
gungsproblem zusammenhängen.

Statıonen des ökumenischen Dialogs über die Rechtfertigung

a} Idie Rechtfertigungsfrage 1sSt 1m Kontext des ökumenischen Dialogs
nicht 11UT e1ın Thema der retormatorisch-katholischen Verständigung g -
escmhı S1ie hat eiıne Schlüsselbedeutung auch bei der Konkordie reftormato-
rischer Kirchen iın Europa (Leuenberger Konkordie] gehabt. DiIie inner-
retormatorischen kirchentrennenden ehrgegensätze, W äal die grundle-
gende Überzeugung, zönnen 11UT 1n dem Ma(ße überwunden werden, als e1in
gemeinsames Grundverständnis der Lehre VO  - der Rechtfertigung formu-
liert werden kann, auch WCI11 diese selbst nicht den kirchentrennenden
Lehren gehörte. {[Dies i1st dann iın der Leuenberger Konkordie auch gesche-
hen Drei Gesichtspunkte werden gemeınsam entfaltet: der christologi-
sche Grund der Rechtfertigung; Rechtfertigung als Zuspruch der Gerech-
igkeit Gottes und Schaffung Lebens; Rechtfertigung als Befreiung

verantwortlichem Dıienst 1n der elt Auf dem Hintergrund dieser g -
mMeinsamen Grundaussage und aufgrund geme1insamer Formulierun-
SCI1L 1n den eigentlichen Kontroversfragen der Christologie, der Abend:
mahlslehre und der Lehre VO  — der Prädestination War möglich, die dama-
igen kirchentrennenden Differenzen als den heutigen »Stan der Lehre
dieser Kirchen« nicht mehr treffend bezeichnen und Kirchengemein-

SO VOT allem 1n der Leipziger Disputation 15 19}
Schmalk. Artikel s , 430, Der Artikel über das apsttum erscheint hier

als vierter der unmittelbar die Erlösung tangierenden un hne Kompromiß VCI-
tretenden Artikel.

Konkordie retormatorischer Kirchen ın Europa ‚Leuenberger Konkordie], 1973,
Z 0-—1
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schaft als Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft SOWI1E als Anerkennung
der Ordination proklamieren?. Maißsgebend für diesen chritt WarTr das iın

tormulierte Verständnis Von kirchlicher Einheit.
Der katholisch-reformatorische Dialog ber die Rechtfertigung MmMuUu:

demgegenüber VO  - kirchentrennenden Verurteilungen gerade iın diesem
zentralen Lehrbereich ausgehen. Er fand zunächst auf der Ebene der ök
menisch Orlıentilerten Fachtheologie Eın CersStes aufsehenerregendes
Signal War 1mM FE I das Buch »Rechtfertigung« VO  ; Hans Küng® Küng
unternahm CS, die Lehre Karl Barths der C interpretlierten;VOI1l ET1G

CeNt gegenüberzustellen und kam dem rgebnis eiıner verblüffenden
UÜbereinstimmung in den grundlegenden Aussagen. 1ne weıltere wichtige
Statıon WAar der umtassende Vergleich der Theologie der Rechtfertigung bei
Martın Luther und Thomas VO  w quın, den ()tto Hermann( 1967 1n
Se1INeTr bekannten umfänglichen Untersuchung vorlegte’ mıt dem rgeb-
N1S, da{ß unterschiedlicher Denkansätze und Denkstrukturen |»eX1-
stentielle« und »sapientiale« Theologie®) iın der Sache SeIHNE tiefe Konver-
SCHZ festzustellen sSe1l 7u erwähnen sind aneben Iutherische Untersu-
chungen ZUT tridentinischen Rechttertigungslehre. eter Brunner hat c5

1949/1963 1n einem wichtigen Aufsatz für möglich gehalten, die TIeNTter
re als 1 Kern mıiıt evangelischem Glauben konvergierend interpre-
tieren?. Charakteristisch 1st 1er etwa der Versuch, sich die Verneinung des
Tridentinums, dafß Christus tormaliter UuU1lSCIC Gerechtigkeit sSE1 (can. 1 O]),

eigen machen: 1er se1 nämlich die »essentielle«, ihm allein eigene
Gerechtigkeit Christi geme1nt, während die Frucht sSeE1INES Heilswerkes
selbstverständlich als Formalgrund uUNsSsSeCTEI Rechtfertigung gelte!!. uch
11lirıe': oes hat sich ITMEeEATC diesem Thema geäußert!!. Er XxONsta-
tiıert eine berechtigte Anfrage des Tridentinums die lutherische echt-
fertigungslehre. S1e estehe 1n der Erinnerung daran, dafß der Mensch

Ebd Ar 20.26:2733
Küng Rechtfertigung. DIie Lehre arl Barths und ıne katholische Besinnung,

Einsiedeln
Pesch Theologie der Rechtfertigung bei Martın Luther und Thomas von

Aquin Versuch e1ines systematisch-theologischen Dialogs, Maınz 1967
Vgl ers Existentielle und sapientiale Theologie. Hermeneutische krwägungen

ZUT systematisch-theologischen Kontrontation zwischen Luther und Thomas VO  -

Aquin, 1ın hLZ 02, 1967, 731—742
Brunner: Die Rechtfertigungslehre des Konzils VO  - IrtTient (1949/1963|, 1n

Ders.: Pro ecclesia, Bd 2, Berlin Hamburg 1966, I141-169
Ebd., 531

11 oes Die tridentinische Rechtfertigungslehre, 1n KuD 9I 1963, 4I_69/ ders
Dogmatik Bd 2, GÖttingen 1986, 443-463
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schaffen SC1 »als Person als Partner« der G Ött »gerade adurch ehren soll
da{ß wiß als CT selbst ihm antwortet CC ;Heifßt CS nicht der CGCnade ottes

WCCI11) 11141l S1C als CM} irken versteht das blof(fß durch den
Menschen hindurchgeht und hindurchwirkt ohne ih L11LU.  3 auch Subjekt

Lebens der Gnade C1inNn lassen? Das bleiben katholische Antra-
SCH die evangelische Rechtftfertigungslehre

C} Der offizielle lutherisch katholische Dialog ZUT Rechtfertigungsirage
kam L11UT zögernd ang Er begann aber bereits IN1T der Feststellung ım

Dokument VOIl 1972), da{(ß sich der Rechtfertigungslehre heute
»C1MN weitreichender KONSEeNS« abzeichne Denn für die katholische Se1ite SC1

die Heilsgabe (:ottes keine menschlichen Bedingungen geknüpft wäh
rend für lutherische Theologie sich das Rechtfertigungsgeschehen nicht auf
die Sündenvergebung beschränke, sondern als Gerechtmachung Sinne
der Übereignung der ottesgerechtigkeit verstanden werden müsse!® Der

983 Zzuerst veröffentlichte amerikanische Bericht »Justification by Faith«
diese Übereinstimmung auf und stellt ftest da{fß auf dieser chri-

stologisch soteriologischen Grundlage aum für C166 große Spannweilte
unterschiedlicher Einzelinterpretationen gegeben SC1 WI1IC S1C der luthe.
rischen Lehre einNnerse1lts der katholischen andererseits vorliege!* Das bis-
her ditterenzierteste offizielle Dialogergebnis stellt die Studie „Lehrverur-
teilungen kirchentrennend?« (19 dar, die der ökumenische Arbeits-
kreis evangelischer und katholischer Theologen Deutschland auf Bıtten
der 1950 vorübergehend gegründeten gemischten ökumenischen Kommıis-
1011 vorlegte Diese Studie beschäftigte sich WIC ihr Titel anze1gt gezielt
mi1t den die Kirchen formell trennenden Lehrverwerfungen des Jahrhun
derts außer IN1t der Rechtfertigungsfrage auch MM1t der Sakraments un!
Amtslehre| Er kommt der Rechtfertigungslehre dem rgebnis dafß
»„»die beiderseitigen Verwerfungsaussagen des 16 Jahrhunderts nicht
mehr MmM1t kirchentrennender Wirkung den Partner VO  ; heute treiften« iie

Ebd 449
13 Bericht der Evluth/Röm-ckath Studienkommission »[Jas Evangelium und die

Kirche« (»Malta-Bericht«], 197/72, 7,6 (in Meyer/H. J. Urban/L Vischer (Hrsg.):
Dokumente wachsender Übereinstimmung, Paderborn/Frankfurt 1983, 255

Justification by Faith (Lutherans an! Catholics Dialogue VII), Minneapolis
1985; vgl Pannenberg [DDie Rechtfertigungslehre ökumenischen Gespräch
"ThK 1991), 232 246 hier 233

15 Lehrverurteilungen kirchentrennend Rechtfertigung, Sakramente und
Amt Zeitalter der Retormation und heute, hsg Lehmann Pannenberg,
Freiburg/Göttingen 1986 Bd 11 Materialien den Lehrverurteilungen und ZuUurr

Theologie der Rechtfertigung Hsg Lehmann Freiburg/Göttingen 1989
Ebd
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gemeinsame ökumenische Kommıission hat arauthin die betroftenen Kır-
chen aufgefordert, dies auch offiziell bestätigen‘‘. Dabei 1st VOIN Inter-
CSSC, da{ß die Formulierung dieses 7zusammentassenden Ergebnisses die
entsprechenden Formulierungen der Leuenberger Konkordie erinnert, die
ebenfalls auf die andlung der beteiligten Partner se1it dem ahrhundert
hinweist.

1eSsSeESs Dokument und se1ne Schlußfolgerungen haben nicht 11UI gerade
1 Blick auf das Rechtfertigungskapitel posıtıve Reaktionen hervorgeru-
ten Vielmehr 1st c5 bei der Rechtfertigungsfrage MmMassıver Kritik aus den
Reihen der lutherischen Theologie gekommen. Mıt beidem, dem ialoger-
gebnis und der Kritik daran, en WI1Tr uUu11ls 1m folgenden befassen.

Aspekte VOIl Konvergenz un der Divergenz in lderRech tfertigungsfrage

a} Man wird die wesentlichen Ergebnisse der Studie ber die Verwerfungen
des Jahrhunderts Er Rechtfertigungslehre 1n dreierlei Hinsicht
mentassen können.

Idie Gesprächsergebnisse beruhen auf einer Reihe VO  - hermeneuti-
schen Vorgaben!®. Dazu gehören: I JDer christologische rund der Rechtterti-
gungslehre 1sSt die gemeinsame Basıs, auf der die Ditterenzen sehen sind.
Es gibt eine weithin gemeinsame uslegung der biblischen Aussagen, 1NS-
besondere der paulinischen Rechtfertigungslehre, der gegenüber die Zuspit-
ZUNgCN der xontessionellen »Unterscheidungslehren« zweıtrangıg werden.
Diese Unterscheidungslehren liegen zudem (zumindest 1m katholischen
ereic. 1n enk- und Sprachkategorien VOL, die der Übersetzung ın-
wärtiges Verstehen edurien Außerdem sind die jeweiligen Austormulie-
TUNSCHL der Rechtfertigungslehre auf dem Hintergrund unterschiedlicher
geistlicher orgänge lesen. Die reformatorische Rechtfertigungslehre 1St
Orlentiert Vorgang VO  - Sündenbekenntnis und ergebung (speziell 1n
der eichte als einem sich 1 Christenleben ständig wiederholenden (Üe-
schehen, VONn dem her die Rechtfertigung als I© totales ungeteiltes Ereignis
erscheint. Die katholischeTebeschreibt indessen de facto den ))Weg T:

Taufe und den Lebensvollzug 4aUus der Taufe hisDEndgericht«'” (der Vor-
Sang der Rechtfertigung wird mıi1t dem Taufvorgang gleichgesetzt), weshalb
l1er z B Fragen der Vorbereitung SOW1e der Bedingungen und der Struktur
des Lebens e1ine HallzZ andere spielen.

L7 Ebd., 195 (Schlufsbericht der Ökumenischen Kommission).
18 Vgl ZU Folgenden: ebd., 43{££
19 Ebd.,
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Das Dokument sieht CS weder als möglich och als nöt1ig d. einem
vollen Konsens 1n der Rechtfifertigungslehre kommen. { Iıe Unterschiede
leiben als Unterschiede bestehen, S1€e können aber aufgrun jener herme-
neutischen Einsichten als solche verstanden werden, die auf e1IHEeM letzt-
ich geme1insamen Fundament (dem Glauben Christus als alleinigen
Erlöser?°) eruhen und VOon GT unterschiedliche, aber jeweils legitime
»Anliegen« ZU. Ausdruck bringen Diese Anliegen, die hinter den
sätzlichen Formulierungen des 16 Jahrhundert stehen, mussen dann als
»komplementäre« Weılsen der Entfaltung des einen Heilsglaubens aNSCSC-
hen werden?!. Das reformatorische Anliegen die 11 Glauben ertahrene ret-
tende Barmherzigkeit ottes nicht menschliche Bedingungen knüp-
fen, MU: also mıiıt dem katholischen nliegen: den INSs der Erneuerung
und des ethischen Lebens nıcht vernachlässigen, zusamrnengesehen
werden. Von daher versteht sich die zentrale inhaltliche Formulierung des
Rechtfertigungskapitels als IN solche, die die pannung benennt und da
bei doch die Gemeinsamkeit des Christusglaubens Voraussetzt »Niemand
kannn diejenigen verurteilen und des Abfalls VO christlichen Glauben
agen, die 1n der Erfahrung des Elends der ünde, ihrer Widerwilligkeit

Gott, ihres Mangels Liebe (SOft und dem Nächsten 1 Glauben
allein auf den rettenden C2Ott VerfrTauen und 1n ihrem Leben diesem lau-
ben entsprechen suchen... Niemand Ikann aber auch diejenigen verurte1l1-
len und des Abtalls VO christlichen Glauben anklagen, die, tief HLC
drungen VOoNn der grenzenlosena (Gottes, auch 1m Rechttertigungsge-
chehen VOT allem die Ehre Gottes und den Sieg sSe1INES gnädigen andelns

Menschen herausstellen und das ersagen und die Halbherzigkeit des
Menschen diesem gnädigen Handeln gegenüber 1m Sinne für
zweltrangıg halten«22.

DIie Durchführung dieser Grundthese erfolgt den zentralen Kontro-
verspunkten des 16 Jahrhunderts und den wichtigsten diesbezüglichen
Verwerfungen?. Es wird dabei gezelgt, da{fß ärung VOoNn Mißverständ-
nıssen, Einsicht 1n die unterschiedliche Begrifflichkeit, aber 7 B auch n ie

geme1insame Einsichten 1n das biblische Zeugn1s eine konvergierende In
terpretatıon der gegensätzlichen Posıtionen des Jahrhunderts erlauben,
Ja erforderlich machen. Dies geschieht 1 Blick auf das Sündenverständ-
N1S, 1m Blick auf die Mitwirkung des Menschen bei der Rechtfertigung, das

Etwa 1m Sınne des Malta-Berichts.
Lehrverurteilungen, L, 46
Ebd., 46£
Die Studie behandelt nicht alle Verwerfungsaussagen, Was ihr VO  » der Kritik

vorgehalten wird
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e Xira NOS« der Rechtfertigungsgabe, den Glauben, die Gewißheit und das
Problem des Verdienstes?* Man 1st sich bewußt, insbesondere beim
retormatorischen E XIT. CC des Heils, beim reformatorischen aubens-
begriff SOWI1E€E 1n der Verdienstfrage nicht mehr verrechnende Differen-
E  = bestehen leiben. S1e bilden aber keinen kirchentrennenden Gegensatz
mehr, weil s1e Ausdruck des s1e jeweils tragenden legitimen Grundanlie-
SCNHNS sind. Es sind lautet das Fazıt »keine Entscheidungsiragen VO  -

der Art; da{fß mit ihrer Beantwortung ber wahre und alsche Kirche enNnt-
schieden ware, miı1t anderen Worten: da{ß mi1ıt ihnen ‚die Kirche steht und
fällt« Wohl aber sind S1e nehmende theologische Aufgaben, die
weiterverfolgt werden mMuUssen, auch 1m legitimen theologischen Streit
innerhal der einen rche, die ihnen nicht zerbrechen mu{ß«2>

Genau dieses Fazıt aber wird VO  ; ein1ı1gen Kritikern aus dem Bereich
lutherischer Theologie vehement bestritten und durch eıne mınut1öse E1in-
zelanalyse des Dokumentser«t Es handelt sich insbesondere
die chrift VOI Örg aur »Einiıg 1ın Sachen Rechtfertigung? « 1989] und
das Gutachten der (Öttinger Theologischen Fakultät, dem aur mı1tge-
arbeitet hat und das dem Titel »Überholte Verurteilungen? CC 1991 1m
Druck erschien?®. In diesen sehr scharten Gegenreaktionen spltzt sich eın
Oontilıkt L  / der sich bereits 1n ein1ıgen kritischen Stimmen ZU Limado-
kument VO  j 1982 nbahnte In ihm ze1igt sich w1e eın grundsätz-
licher protestantischer Vorbehalt den Versuch, auf dem Wege der
Neuinterpretatıion der jeweiligen Traditionen ZuUurTr: Formulierung grundle-
gender Gemeinsamkeiten kommen, auf deren Hintergrund die unter-
schiedlichen Traditionen dann ihre kirchentrennende Bedeutung verlie-
In Sowohl 1mM Bereich der endmahlslehre w1e 1n der tsproblematik
1st den entsprechenden ökumenischen Versuchen vorgewortfen worden, sS1E
gäben das retormatorische Proprium DIre1S””. erselbe Vorwurf wird 1U  w

auch den Ergebnissen derx den Lehrverurteilungen und insbeson-
dere dem Kapitel ber die Rechtfertigung emacht.

Der Kritik unterliegen sowochl die hermeneutischen Voraussetzungen
WwW1e€e die sachlichen Ergebnisse, denen die tu: kommt SO hält das
Göttinger Cutachten den Weg, durch Rückgriff auf die jeweiligen »Anlie-
CC die Gegensätze als »komplementär« erweisen, angesichts der ti1e-

Ebd., 48—74.
25 Ebd., F

Baur: In1g 1n Sachen Rechtfertigung? Tübingen 1989; Überholte Verurteilun-
gen‘ Hsg ange, Göttingen

27 Vgl die kritischen eıtrage Von Herms, Slenczka olk 1ın KuD /198
un: 32/1986.
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ten Sachdifferenzen, die keineswegs auft Mifßverständnissen eru. hätten,
für unzulässig?®. Der ückgri auf die Aussagen des euen Jlestamentes
als geme1insamer und heute auch geme1ınsam verstandener Grundlage sSCe1

Örg aur 1n dem Mafßle unzureichend, als dabei die weitergehenden
»geistlichen Erfahrungen«, wWw1e sS1e 1n der Reformation ma{isgeblichen
Zuspitzungen bei der uslegung der paulinischen Rechtfertigungslehre
geführt aben, nicht mıiıt eingeholt werden??. Von den Dialogpartnern se1en
die bestehenden Ditterenzen nıvelliert worden, die PATZS der Irıen-
ter C'anones basiere keineswegs auf einem sachlichen Mif$verständnis.

Wenn ich recht sehe, wird der eigentliche, ach w1e VOT unüberwundene
‚und 11 Dokument infolgedessen vermeintlich verschleierte] Differenz-
punkt 1n dem gesucht, W as aur die »KOnNnst1tut1oOnN« des Christen nennt>®.
»ESs esteht eın Unterschied 1n der Wurzel. Hıer und dort werden CSO$t und
der Christ anders bestimmt«e«®1. Reformatorisch gesehen estehe nämlich
das Christsein darin, da{fß der Christ VO  - sich weggerutfen 1st Z ihm ZAUSC-
sprochenen remden Gerechtigkeit Christi, 1n der allein sich selbst
kommt®2. Demgegenüber werde der Christ 1m katholischen Verständnis
(und 11 TUn 1Un auch 1n dem Dokument »Lehrverurteilungen«| als
»IMICcCu ausgestatteter Täter« verstanden®?, als »partnerschaftliches« und
CZOFt gegenüber »selbsttätiges« Subjekt 1m iınne eiıner letztlich »gesetzhaf-
ten Wirklichkeitserfahrung«**. Dies dokumentiere sich ın en Stationen
der tridentinischen Rechttertigungslehre: bei der Vorbereitung auf die
Rechtfertigung, der freie nicht ausgeschaltet sel; bei der Bestim-
mung der Formalursache der Rechtfertigung, die gerade nicht Christus,
sondern die dem Menschen mitgeteilte Gnade sel; bei der Rolle des lau-
bens, der seliner Ergänzung die Carıtas bei sich habe; beim ew1gen Ge:
richt, die Verdienste die entscheidende spielen®. Und n wirke
sich dann auch etwa 1n einem Verständnis des Abendmahls aus, demzutol
SC das »anamnetische Bewußtsein« der Kirche konstitutiv für die Selbst:
vergegenwärtiung Christi se1°° Überall se1 1m TUnN! die »schöpferische

28 Überholte Verurteilungen S 26), Cr
Baur (s 26], I

Ebd., 62 u.0
Ebd., 109

32 Ebd., 3
33 Ebd., 18
34 Ebd., Der dialogische Personalismus ist für Baur ıne Vortorm VO:  - Semipel-

g1anısmus 6
35 überholte Verurteilungen? (s 26|], bes 38—5
36 Vgl Baur s 26]), 94, mit otffensichtlichem Seitenblick auf die ökumenischen

Dokumente ZUT Eucharistie.
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Alleinwirksamkeit Gottes«>/ geleugnet und werde die Dialektik zwischen
verurteilendem Gesetz und befreiendem Evangelium als der alleinigen Jat
ottes überspielt werde a1so der Mensch illegitimer Weıise (sOtt Al-
ständig gegenübergestellt 1eser eigentliche tiefste Differenzpunkt der
C} christliches VO  - nicht mehr christlichen Heilsverständnis tren-

lasse sich HTG hermeneutische Operationen nicht 4US der Welt SC
fen 1: stehe ach WIC VOT zwischen den Kirchen und tühre E S-

weichlichen Forderung die katholische eite: sich teierlich VO  a den
Festlegungen des Tridentinums distanzieren®®

C} Wıe 1STt diese Auseinandersetzung beurteilen die och vollem
ange ist”? Wır halten uns nicht bei Einzelheiten auft - den
Kritikern durchaus 1er und da usSL1mMmM: kann“° Vielmehr 1LLLUSSCI1 VIiecT

Gesichtspunkte edacht werden.
I} Mıt der These VO  - Gottes Alleinwirksamkeit der Rechtfertigung,

die C personales Gegenüber VO  } CIOtt und Mensch und des Menschen
freie Mitwirkung der neuschatftenden na blehnt die CI -

wähnte Kritik 61He erhebliche ökumenische Isolierung 16 LL1UT die
römisch katholische Lehre sondern auch die orthodoxe Auffassung Ol

der Theosis 1St de facto VO  w der Kritik betrotften Karl Barth“*! und selbst
prononcıer Vertreter lutherischer Theologie WI1C Brunner und oes
Izu schweigen VOIl den Mitarbeitern der Studie) fallen die Kritik
Gewiß Wenn die Wahrheit verlangt darf 1111l sich VO  - Zahlenverhält-
1LL1I1SSCI1 nicht beeindrucken lassen

2} Sind WI1TI u1lls eigentlich och darin S da{fß das neutestamentliche
Zeugn1s und nıcht bestimmte zontessionelle »Zuspitzungen« das Krı1-
terıum für ökumenische erständigung ist‘ Wenn neben der heute VO  ;

den Gesprächspartnern gleicher e1se verstandenen)| paulinischen
Rechttertigungslehre Spitzentormulierungen lutherischer Theologie als
Krıteriıum gelten sollen wird die »Geschäftsgrundlage« des ökumenischen
Dialogs überhaupt rage gestellt ber vielleicht mu auch das der
ahrheıt willen KaufSCwerden?

37 Ebd., 53
38 Ebd.,

Vgl tiwa Schütte \Hsg. E1nıg ı der Lehre VOIl der Rechtfertigung, Pader-
Orn 1990; Kühn/O Pesch Rechtfertigung i Dısput Tübingen 1991

Vgl die Hınweilise bei Pöhlmann Irennt die Rechtfertigungslehre
wirklich noch die Kontessionen? EeV. \ y 1990 133 s Hıer 34-13

Baur spricht 26), 31 Blick auf die VOINl u1ls zıtlierten atze 4aUus Lehrverur
teilungen I 46£ VO  - C111C111 „barthianisierenden Kontertei«
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3} ESs 1st indessen bestreiten, das Anliegen der Subjekthaftigkeit
des Menschen 1mM Geschehen des Christusheils, w16€e die katholische
Lehre \wenn auch 1n vielfach mißverständlichen Ausdrücken vertritt,
nicht christlich sSe1 Dafß die lutherische Tradition 1er warnenden Aus

gekommen 1St, 1st aus der Gesprächslage des 16 Jahrhunderts VeCI-

ständlich Im Neuen lestament wird indessen Sanlz selbstverständlich die
personhafte Freiheit des Menschen 1mM Heilsprozefß in Anspruch-
iNeNn sogar bei Paulus: Schatfet, ihr selig werdet, Phil sodann und
stärker 1n anderen Schritften, 7 B bei Jesu Bußruft ı 15, oder 1 An-
schlufß die Pfingstpredigt des Petrus, Apg 2, 37-40). Gerade das katholi
sche Anliegen (den Weg des Menschen ZUuT Taute und VO  - der AT e her
theologisch beschreiben] dürtte sich besonders deutlich auf Ansätze des

zurückführen lassen. Zugleich ware diese Linıe der gegenwärtigen
Verkündigung willen besonders wichtig Das lutherische Anliegen des SC-
trösteten (s;ew1ssens i1st speziell VO  ; der geistlichen Situation des 16 Jahr
hunderts her verstehbar und wird natürlich auch heute vielfach eın eNTt-

scheidendes Anliegen se1ın.
4) DIie beiden Traditionen tutzen sich aber auch selbst wechselseitig 1ın

ihren Anliegen Der Glaube 1st ach Luther eben auch Erfüllung des
Gebotes, also gehorsame Antwort des Menschen auf Giottes Bundesange-
bot und 11 diesem Sınne Tat des Menschen“. Und 1n der katholischen '1a-
dition meın ausgerechnet die vielgeschmähte »CarltasS«, dieZ Glauben
1 Heilsvorgang hinzutritt, die totale und selbstvergessene Auslieferung
des Menschen CGott als den DAallZ anderen, 1n dem allein der Mensch

sich selbst nämlich seinem finis) kommt®. Tatsächlich ware also
gerade die als trennend empfundene rage der »Konstitution des Christen«
der Punkt, dem sich der Vorschlag der Lehrverurteilungsstudie bewäh
1enn dürtte

Rechtfertigung un ST

Durch die zureichende Klärung der Rechtfertigungsfrage (und der anderen
Kontroversiragen AUus dem 16 Jahrhundert) 1st der Weg ZUrTr Einheit der KI1r-
che freilich och nicht offen Das Jahrhunder hat eu«c Hindernisse 1n
den Weg gelegt, die 1m Bereich der Ekklesiologie liegen. Mıiıt ec. macht
das (‚Öttinger Gutachen auf die Rechtsstruktur bereits der Verwerfungs-

4°) die Auslegung des Gebotes 1m Großen Katechismus (1 529).
So z.B die Ausführungen Zur Carıtas als Freundschaft (‚ott bei Thomas

th z 1llq.
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des Tridentinums aufmerksam, die implizit ekklesiologische
Fragen aufwirft44 Luther selbst WAar Ja seinerse1ts schon sehr früh auf die
spezifisch ekklesiologische LDDimension des damaligen theologischen Kon
tlikts gestoßen.

Die ekklesiologischen rTrobleme liegen 1Ur E 1n der Dogmatik Viel-
mehr wird 1870 dogmatisch die oberste Jurisdiktion des Papstes und 1n
diesem Rahmen seine Untehlbarkeit in Lehrfragen, sotern e cathedra
spricht, festgeschrieben. Dies 1st ZWAar 1m IL Vaticanum durch die Lehre
VO ollegium der 1SCHNOIfe theologisc. und auch praktisch erganzt WOI-

den, aber die ekklesiologische Schwierigkeit ist jedentfalls für das ®
lisch-katholische Verhältnis nicht gemildert.

omMm diese ekklesiologische Dimension ZUT Rechtfertigung als
eues hinzu? der wirkt sich 1er der Unterschie: 1mM Rechtfertigungs-
verständnis selbst aqus?® Man wird ohl letzteres mMussen. Indem
nämlich (1} einem kirchlichen Leıtungsorgan bestimmten mstän-
den Irrtumslosigkeit VOIl vornherein zugesprochen wird, wird damit de
facto behauptet, da{fß dieser Stelle die prinzipielle Irrtumsfähigkeit Von
Menschen ausgeschaltet 1st In diesen vorher festgeschriebenen Bereichen
annn C5 keinen Irrtum und damit also keine diesbezügliche Sünde geben
{ )as »simul 1uUustus ECCALOT«, das — annäherungsweise 1m IL Vati-

auch für die Kirche duUSZUSascCH wagte“*, ist 41er plötzlich wieder
suspendiert. Und terner (2) Wüberhaupt eine jurisdiktionelle T  ung
für die Kirche und ihre Einheit dogmatisch festgeschrieben wird, dann ist
das »Satıs PEST« VO  - VII tanglert und damit das Genügen des Rechtterti-
gungsgeschehens für das Kirchesein VO  - Kirche und auch für ihre Einheit.
In diesem doppelten Sinne also ragt die ekklesiologische 1ifferenz 1in die
Rechttertigungsirage hinein bzw. weiıitet sich das Rechtsfertigungsproblem
ekklesiologisch AU!  D

Ist also doch eine bleibende rundditferenz 1mM Rechtfertigungsverständ-
nNn1ıs konstatieren? Insofern 5ad11Z sicher, als das retormatorische rund-
anliegen der Rechttertigungslehre, das Ja 1m »Simul 1UStus ECCAaALOT«
eiıne spezifische Verdichtung erfährt, gegenüber ekklesiologischem » IT1-
umphalismus« VO  - vornherein kritischer macht, während das katholische
Grundanliegen solche Gefahren nicht in gleichem Ma{ißse abwehrt Den:
och weifß natürlich auch die katholische Rechtfertigungslehre und och
mehr die katholische Frömmigkeit die bleibende Wirklichkeit der
ünde, die und für sich verbietet, bestimmte rechtlich ixierte Orte

Überholte Lehrverurteilungen? (S 26), 23
Lumen genıt1um,

SE



VO  m vornherein davon auszunehmen oder eın für allemal bestimmte U1l1e6-

vidierbare Rechtsstrukturen festzuschreiben. Insofern 1sSt in der es10-
logie doch och eın zusätzliches Getälle wirksam. ber dieses Geftälle i1st
nicht zureichend gebremst worden durch die Rechtfertigungslehre, WCI111

diese auch (selbst ach ihrem katholischen Verständnis|] genügend kriti-
sches Potential dafür 1n sich 1rg

In jedem bedart die VO  w uns DPOS1t1LV beurteilte Entwicklung des öku-
menischen Gesprächs ber die Rechtftfertigung der gewissermalsen
siologischen Entsprechung, damit der WegZ Einheit der Kirche frei wird,
die Christus VO  H seinem ater erbeten hat Daß CS jenen Konvergenzen
ın der Rechtftertigungslehre gekommen ist, 1st indessen eın nicht unter-
schätzender chritt auf dem Wege dieser Einheit.

Prof Dr. Ulrich Kühn, Denkmalsblick I 7030 Le1ipz1g

»„»DER HR  HE ST

Wiıe dachte Luther ber das Verhältnis VO  } Staat und Kirche?

Von Rudolf Mau

Das Thema »[Jer christliche Fürst« War während der eıt des
Mittelalters, aber auch och 1ın der Neuzeıt bis ın Jahrhundert hin:
Cn eine rage VO  } größter Bedeutung: Es Z1iNg darum, WIe die gekrönten
Häupter des Staates den christlichen Glauben und die Stellung der Kirche
verstanden und WIE sS1e ihre Autfgabe als „christliche Fürsten« sahen und
wahrnahmen. Di1e bewegte Geschichte des Mittelalters, die Ent-
scheidungen der Reformationszeit, die konfessionelle paltung Ekuropas,
die mıi1t ihr zusammenhängenden politischen und kulturellen Entwicklun-
ZCH der Neuzeıit 1ın Salnız erheblichem Mai{ißse dadurch bedingt, welche
spezifischen nhalte und Traditionen sich 1m Begriff des „christlichen Für:
STEN« ‚bis hin ZUT Selbsttitulierung des absolutistischen Herrschers als »al-
lerchristlichstem König«] verdichteten.

Aus der Sicht des modernen Vertassungsstaates mM1t dem Primat VOIl

Grundrechten un Freiheitsrechten jedes einzelnen begegnet die Ya
ach dem Verhältnis VOI ag und Kirche vorrangı1ıg 1n einer ganz anderen

- Luther 63, 122—-13/9 ISSN 0340-6210
Vandenhoeck Ruprecht 1992


